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IV Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung: 
Neuanmeldung bei veränderter Wohnsituation 

In einem Verfahren betreffend Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Beglei-
tung hat das Bundesgericht entschieden: Eine veränderte Wohnsituation kann bei 
einer früher berücksichtigten Schadenminderungspflicht von im gleichen Haushalt 
wohnenden Familienangehörigen Grund für eine Neuanmeldung sein. Weiter weist 
das Bundesgericht darauf hin: Kommt es bei der Einschätzung des Hilfebedarfs zu 
erheblichen Diskrepanzen zwischen den fachärztlichen Angaben und den Ergebnis-
sen in einem IV-Abklärungsbericht, kommt den Ausführungen der Fachärztinnen und 
Fachärzte in der Regel mehr Gewicht zu. 

Inclusion Handicap vertrat vor Bundesge-
richt eine psychisch schwer beeinträchtigte 
Frau, die seit 2004 eine ganze IV-Rente 
ausgerichtet erhält. 

Schadenminderungspflicht der 
Familienangehörigen 
Von 2010 bis 2015 richtete die Invalidenver-
sicherung (IV) der Frau zudem eine Hilflo-
senentschädigung für lebenspraktische Be-
gleitung aus. Grund für die Aufhebung im 
Jahre 2015 war neben einer verbesserten 
Selbständigkeit auch der Umstand, dass die 
Frau mit ihrem Sohn zusammenwohnte und 
dementsprechend eine Mitwirkungs- und 
Schadenminderungspflicht berücksichtigt 
wurde. 
Nachdem neben ihrer Tochter auch ihr 
Sohn aus dem gemeinsamen Haushalt aus-
gezogen war, stellte die Frau bei der IV er-
neut ein Gesuch um Ausrichtung einer Hilf-
losenentschädigung für lebenspraktische 

Begleitung. Die IV-Stelle trat auf dieses 
neue Gesuch ein, lehnte den Anspruch ge-
stützt auf einen vor Ort erstellten Abklä-
rungsbericht aber ab. Zur Begründung 
führte die IV-Stelle aus, der Gesundheitszu-
stand habe sich nicht verschlechtert und der 
anrechenbare Zeitaufwand betrage weniger 
als die vorausgesetzten zwei Stunden pro 
Woche. Die hiergegen erhobene Be-
schwerde wies das kantonale Versiche-
rungsgericht ab. 
Daraufhin gelangte die Frau, vertreten 
durch Inclusion Handicap, an das Bundes-
gericht. Sie machte geltend, dass der aktu-
elle Unterstützungsbedarf schon allein auf-
grund des Wegfalls der im Jahr 2015 be-
rücksichtigten Mitwirkungs- und Schaden-
minderungspflicht der im gleichen Haushalt 
lebenden Familienangehörigen höher aus-
falle, und dass zudem eine Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes ausgewie-
sen sei. Da der Hilfebedarf somit deutlich 
mehr als zwei Stunden pro Woche betrage, 
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bestehe Anspruch auf Ausrichtung einer 
Hilflosenentschädigung für lebensprakti-
sche Begleitung. 
Das Bundesgericht hiess die Beschwerde 
teilweise gut, hob das Urteil des kantonalen 
Versicherungsgerichts auf und wies die An-
gelegenheit zu weiteren Abklärungen an die 
IV-Stelle zurück. 

Änderung der Wohnsituation ist 
Neuanmeldungsgrund 
Zur Frage der Mitwirkungs- und Schaden-
minderungspflicht führt das Bundesgericht 
in seinem Urteil vom 21. April 2023, 
8C_724/2022, aus, dass anlässlich der Auf-
hebung der Hilflosenentschädigung im 
Jahre 2015 unter dem Titel der Schaden-
minderungspflicht in mehreren Bereichen 
auf die zumutbare Hilfestellung des Sohnes 
der Frau hingewiesen wurde (beruhigende 
Gespräche in der Nacht, beim Duschen  
oder bei Haushaltsarbeiten). Die vom Sohn 
geleistete und von der IV-Stelle als zumut-
bare Hilfestellung eines Familienangehöri-
gen angerechnete Unterstützung kann 
durch den Auszug des Sohnes aus der ge-
meinsamen Wohnung nun nicht mehr oder 
jedenfalls nicht mehr im gleichen Umfang 
im Rahmen der Schadenminderungspflicht 
berücksichtigt werden. Die veränderte 
Wohnsituation der Beschwerdeführerin 
stellt somit einen Neuanmeldungsgrund dar 
und der Anspruch auf eine Hilflosenent-
schädigung ist umfassend und ohne Bin-
dung an frühere Beurteilungen neu zu prü-
fen. 

Psychiater hat mehr Gewicht als 
Abklärungsbericht der IV-Stelle 
Zur Frage der Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes führt das Bundesge-
richt in seinem Urteil vom 21. April 2023, 
8C_724/2022, aus, dass die Angaben des 
Psychiaters, bei dem die Frau eine engma-
schige psychotherapeutische Behandlung 

absolviert, in einem erheblichen Wider-
spruch zur Beurteilung der Abklärungsper-
son der IV-Stelle stehen. Zwar stellt ein IV-
Abklärungsbericht auch im Falle einer Be-
einträchtigung der psychischen Gesundheit 
ein geeignetes Beweismittel für die Bemes-
sung der Hilflosigkeit dar. Wenn diese Ab-
klärungsergebnisse aber nicht mit den ärzt-
lichen Feststellungen übereinstimmen, ha-
ben die Ausführungen der Fachärztinnen 
und Fachärzte in der Regel mehr Gewicht 
als die Angaben der Abklärungsperson der 
IV-Stelle. Gemäss Bundesgericht hätte die 
IV-Stelle im zu beurteilenden Fall der psy-
chisch schwer beeinträchtigten Frau Rück-
fragen an den behandelnden Psychiater 
stellen bzw. zumindest den Regionalärztli-
chen Dienst (RAD) in das Abklärungsver-
fahren einbinden müssen. Hierzu verweist 
das Bundesgericht auf Rz. 8133 des im 
massgebenden Zeitpunkt geltenden Kreis-
schreibens über Invalidität und Hilflosigkeit 
(KSIH, Stand 1.1.2021), heute Rz. 8014 
des Kreisschreibens über Hilflosigkeit 
(KSH, Stand 1.7.2023).  
Da trotz der erheblichen Diskrepanz zwi-
schen den Angaben des behandelnden 
Psychiaters und der Einschätzung im IV-
Abklärungsbericht auf den Abklärungsbe-
richt abgestellt wurde, wies das Bundesge-
richt die Angelegenheit an die IV-Stelle zu-
rück. Die IV-Stelle muss nun aktuelle Arzt-
berichte einholen und die Abweichungen 
zwischen Abklärungsbericht und fachärztli-
cher Einschätzung durch gezielte Rückfra-
gen beim behandelnden Psychiater sowie 
unter Einbezug des RAD klären. 

Bei veränderter Wohnsituation: 
Neuanmeldung prüfen lassen 
Der Fall der von Inclusion Handicap vertre-
tenen Frau zeigt, dass sich eine veränderte 
Wohnsituation in gewissen Fallkonstellatio-
nen auf den Anspruch auf eine Hilflosenent-
schädigung für lebenspraktische Begleitung 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_724/2022&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza://21-04-2023-8C_724-2022&number_of_ranks=12
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_724/2022&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza://21-04-2023-8C_724-2022&number_of_ranks=12
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auswirken kann. In der Regel lohnt es sich 
daher, sich rechtlich beraten zu lassen. 
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